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Verkauf von Software ins Ausland: Das ist zu beachten
Wenn Sie Software, die zu Ihrem Produkt gehört, oder eigenständige Software ins Ausland verkaufen, sind einige 

Bestimmungen zu beachten. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die einzelnen Vorgaben bei der jeweiligen 

Software. Unsere nachfolgende Übersicht bildet den Verkauf (Export) zwischen 2 Unternehmen (B2B) ab:

So behandeln Sie Ihre Softwareverkäufe ins Ausland umsatzsteuerrechtlich

Standardsoftware Individualsoftware

Verkörpert 
(z. B. USB-Stick)

Elektronisch 
(z. B. Internet)

Verkörpert 
(z. B. USB-Stick)

Elektronisch 
(z. B. Internet)

Umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung

Lieferung Sonstige Leistung

Innerhalb der EU Drittland EU und Drittland

Grundsätze für in-
nergemeinschaft-
liche Lieferungen

Allgemeine 
Grundsätze für 
Ausfuhrlieferun-
gen

Leistungsort bei Überlassung der Software ist dort, wo der 
Leistungsempfänger ansässig ist.

Somit ist die Leistung nicht in Deutschland, sondern im Land 
des Empfängers (Ihres Kunden) steuerbar.

Bei Vorliegen aller 
Voraussetzungen 
= steuerfreie in-
nergemeinschaft-
liche Lieferung. 

Steuerfreie Aus-
fuhrlieferung

Bei Vorliegen aller Voraussetzungen = steuerfreie Lieferung. 


